
Ansuchen § 90 – StVO Bewilligung
Sie können diese PDF-Datei ausfüllen, ausdrucken und firmenmäßig unterfertigt an die Stadt Bruck an der Mur retournieren.  
Sollten Sie beim Ausfüllen weitere Hilfe benötigen, stehen wir gerne unter Tel.: +43(0)3862 890 DW 6720 oder per Email unter 
baustelle@bruckmur.at zur Verfügung.  
  

Sie werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ansuchen um eine Bewilligung für Arbeiten am öffentlichen Gut mindestens 
zwei Wochen vor dem Arbeitsbeginn zu übermitteln ist, da ansonsten Ihr Antrag nicht rechtzeitig bearbeitet werden kann.

Nachname/Firmenbezeichnung 
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Stadt Bruck an der Mur, Koloman-Wallisch-Platz 1, 8600 Bruck an der Mur 
Tel.: +43 (0)3862 890 DW 6720  -  baustelle@bruckmur.at   -   www.bruckmur.at 

Stand: Februar 2021

Straße / Hausnummer

Telefonnummer / Mobil

 1. AuftraggeberIn

Vorname

PLZ Ort

Emailadresse

 2. Bauausführende Firma

(Firmenstempel mit Unterschrift oder Scan einfügen)

Die bauausführende Firma, vertreten durch die 
unterzeichnende Person, ersucht gem. § 90 StVo 1960 
idgF. um Genehmigung von Arbeiten auf bzw. neben 
der Straße. Die Bewilligung zur Inanspruchnahme 
öffentlichen Gutes kann jederzeit ohne Entschädigung 
durch die Behörde widerrufen werden.

 2a. Bauführer

Nachname

Straße / Hausnummer

Telefonnummer / Mobil

Vorname

PLZ Ort

Emailadresse
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 5. Art der Arbeiten

Bitte auswählen

 6. Beschreibung der Arbeiten und benötigten Flächen

 4. Bauzeit 

Baubeginn Bauende Geplante Arbeitsdauer

Tägliche Arbeitszeit von bis Uhr

bis

Bei „Verlängerung“: Aktenzeichen (GZ) - RIV/BAUST

 3. Lage der Baustelle (Plan beilegen!)

Straßenzug Hausnr.

Katastralgemeinde (KG) Grundstück Nr.

Weitere 
Adresse

Grundstück Nr.Katastralgemeinde (KG)

Hausnr.Straßenzug

Weitere 
Adresse

Grundstück Nr.Katastralgemeinde (KG)

Hausnr.Straßenzug

Weitere 
Adresse

Grundstück Nr.Katastralgemeinde (KG)

Hausnr.Straßenzug

Stand: Februar 2021
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DatumOrt Unterschrift 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme verarbeitet werden. 
Allgemeine Informationen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung 
der Stadt Bruck an der Mur.

Aufgrabungsarbeiten 

 7. Aufgrabungsarbeiten / Mögliche Verkehrsbehinderungen

 8. Datenschutz

Datenschutzerklärung der Stadt Bruck an der Mur - https://www.bruckmur.at/datenschutzerklaerung

Kosten für die Genehmigung: 
Eingabegebühr: EUR 14,30  |  Verwaltungsabgabe: EUR 20,00 
Die Höhe des Benützungsentgeltes/Miete (für öffentliches Gut/Koloman-Wallisch-Platz ) 
finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.bruckmur.at/buergerservice/formulare 
in der Benützungsordnung/Tarifordnung.

Individualverkehr

Öffentlicher Verkehr (z.B. Buslinien)

FußgängerInnen

Stand: Februar 2021
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